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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §38 Abs1;

Rechtssatz

Die Frage der Vernünftigkeit einer getro7enen Widmungsentscheidung, für welche die Entscheidungsträger in Land

und Gemeinde einzustehen haben, ist von den Wasserrechtsbehörden ebenso wenig zu beurteilen wie die

Übereinstimmung der getro7enen Widmungsentscheidung mit den dafür bestehenden gesetzlichen Grundlagen. Im

wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren lässt sich die Frage einer Möglichkeit der vorgesehenen Bebauung der

betro7enen Flächen nicht nach raumordnungsrechtlichen Kategorien, sondern nur danach beurteilen, ob eine

Verwirklichung des konkret vorliegenden Bauprojektes ö7entliche Interessen oder fremde Rechte verletzt. Da die

Wahrung ö7entlicher Interessen allein in die Hand der Beh gelegt ist, sind die Einschreiter (hier: Nachbarn) in ihrem

Widerstand gegen das Bauvorhaben des Antragstellers auf die Geltendmachung einer Verletzung ihrer Rechte durch

dieses Vorhaben beschränkt.
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